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1. Kinder haben das Recht, ohne Gewalt aufzuwachsen und erzogen zu wer-
den. 

 
Die grundlegende Aufgabe unserer Arbeit in den Kindertagesstätten des Krümelmonster e.V. be-
steht darin, eine Umgebung und Atmosphäre zu schaffen, die den Kindern ein soziales Lernfeld 
bietet und ihre ganzheitliche Entwicklung fördert. Es gilt Rahmenbedingungen zu schaffen, die es 
den Kindern ermöglichen, sich aktiv von Geburt an mit ihrer Umwelt auseinander zu setzen, sich 
auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln und dabei Wissen anzueignen. 
Der Hauptteil der pädagogischen Arbeit liegt im Wesentlichen bei den pädagogischen Fachkräften 
in den Gruppen. Indem sie zu den Kindern eine persönlich - professionelle Beziehung entwickeln, 
schaffen sie die Voraussetzung dafür, dass die Kinder Vertrauen entwickeln und sich geborgen 
fühlen. Auf dieser Grundlage ist es möglich, die Kinder individuell gezielt zu stärken und zu fördern. 
Wir bieten den Kindern Hilfe an, individuelle Bedürfnisse zu befriedigen und Entwicklungsschritte 
zu bewältigen, die eine positive Gesamtentwicklung der Persönlichkeit zum Ziel haben. 
Zur Verwirklichung der Erziehungsziele sehen wir den strukturierten Alltag, Erziehungsstil, Erzie-
hungsplanung und Elternarbeit als wesentlich an. 
Wir als Kindertagesstätte übernehmen eine Vorbildfunktion für die uns anvertrauten Kinder und 
gehen verantwortlich mit dieser Rolle um. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Rechtliche Grundlagen 
 
GG Art. 6 Abs. 2   Schutz von Familie „Pflege und Erziehung der Kinder sind das na-

türliche 
Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegenden Pflicht“ 

 

BGB §1631 Abs. 2   Recht des Kindes „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erzie-
hung. 
Körperliche Bestrafung, seelische Verletzungen und andere 
entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig“ 

 

SGB Vlll   Kinder- und Jugendhilfegesetz 
Bundeskinderschutzgesetz 
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3. Prinzipien des Kinderrechtsansatzes 
 

Universalrecht   Alle Kinder sind hinsichtlich ihrer Rechte gleich 
 

Unteilbarkeit Alle Rechte sind gleich wichtig und eng miteinander verbunden 
 

Kinder als Rechtsträger  Kinder sind Träger eigener Rechte 
 

Erwachsene als  
Verantwortungsträger Erwachsende sind Pflichenträger und tragen Verantwortung für die 

Umsetzung der Kinderrechte 
 

Aus Jörg Maywald: „Recht haben und Recht bekommen“ 
 

 
 

4. Kinderrechte sind Menschenrechte: 
 
Recht auf familiäre Geborgenheit 
Recht auf Gesundheit 
Recht auf gewaltfreie Erziehung 
Recht auf Fürsorge 
Recht auf Ernährung 
Recht auf Bildung 
Recht auf Teilhabe / Partizipation 
Recht auf Frieden 
Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung 
 

 
 

5. Einzelrechte des Kindes 
 

Schutzrechte:   Schutz vor körperlicher und seelischer Gewalt, 
    Schutz vor Misshandlung oder Verwahrlosung, 

Schutz vor grausamer oder erniedrigender Behandlung und Folter, 
Schutz vor sexuellem Missbrauch und wirtschaftlichen Ausbeutung 

Beteiligungsrechte 
 

 
Jörg Maywald schlägt folgende Arbeitsdefinition vor: 
Ein am Wohl des Kindes ausgerichtetes Handeln ist dasjenige, welches die an den Grund-
rechten und Grundbedürfnissen von Kindern orientierte, für das Kind jeweils günstigste Hand-
lungsalternative wählt." 
(IzKK-Nachrichten, 2009, Heft 1, Jörg Maywald, UN-Kinderrechtskonvention - Impulse für den Kin-
derschutz, Deutsches Jugendinstitut, München, Seite 19) 
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6. Weitere gesetzliche Grundlagen 
 
Der Gesetzgeber spricht von Kindeswohlgefährdung, wenn das geistige, körperliche oder 
seelische Wohl eines Kindes gefährdet ist und die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in 
der Lage sind, die Gefahr abzuwenden. Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist der 
Staat berechtigt, in das Recht der elterlichen Sorge einzugreifen, um das Wohl des Kindes si-
cherzustellen. 
Vor dem Hintergrund dramatischer Fälle von Misshandlungen und Vernachlässigungen hat der 
Gesetzgeber durch Hinzufügung des § 8a im Achten Sozialgesetzbuch (SGB 
VIII) den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung verstärkt. Kindertagesstätten sind damit in 
den Schutzauftrag einbezogen worden – sie haben hier eine besondere Verantwortung und 
sind zu erhöhter Aufmerksamkeit verpflichtet. 
Zur Erfüllung des gesetzlichen Schutzauftrages haben wir festgelegt, wie die pädagogischen 
Fachkräfte in unserer Einrichtung bei Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung vorzugehen 
haben. Die Vereinbarung sieht vor, eine Einschätzung des Gefährdungsrisikos unter Hinzuzie-
hung einer insoweit erfahrenen Fachkraft vorzunehmen, die Eltern dabei einzubeziehen (soweit 
der Schutz des Kindes dadurch nicht in Frage gestellt ist) und sie auf geeignete Hilfs- und 
Unterstützungsangebote hinzuweisen. 
Falls diese Bemühungen keine Wirkung zeigen, ist das Jugendamt zu informieren. In beson-
deren Ausnahmesituationen, in denen eine akute Kindeswohlgefährdung vorliegt, muss eine 
sofortige Mitteilung an das Jugendamt erfolgen. 
Die zu treffenden Maßnahmen zum Schutz des Kindes wie auch die Gewährung von Hilfen 
für die Familie obliegen nach wie vor dem Jugendamt. 
Um der verantwortungsvollen Aufgabe des Schutzauftrages gerecht zu werden, sind alle päda-
gogischen Kräfte unserer Einrichtung im Rahmen einer teambezogenen Schulung im Umgang 
mit dem § 8a SGB VIII vertraut gemacht worden. Die Erfahrungen mit den Regelungen zum 
Kinderschutz reflektieren wir in Teamgesprächen und greifen bei Be- darf auf die Unterstützung 
der insoweit erfahrenen Fachkraft zurück. Unser Ziel ist es, überlegt und strukturiert zu handeln, 
um professionell Hilfe anbieten zu können. 
Darüber hinaus hat sich unser Träger im Sinne des § 72 a SGB VIII dazu verpflichtet, auf die 
persönliche Eignung der Fachkräfte in den Einrichtungen zu achten und durch die regelmäßige 
Vorlage (mindestens alle 5 Jahre) von polizeilichen Führungszeugnissen sicherzustellen, dass 
keine Personen beschäftigt sind, die wegen bestimmter Straftaten (z.B. Verletzung der Fürsorge- 
oder Erziehungspflicht und Sexualdelikten) rechtskräftig verurteilt worden sind. 
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7. Verhaltensregeln 
 
Als Mitarbeiter/innen des Krümelmonster e.V. verpflichten wir uns, die uns anvertrauten Kinder in 
ihren Rechten zu stärken und ihre körperliche und seelische Unversehrtheit zu schützen. Unsere 
Arbeit ist auf folgende Grundsätze ausgerichtet: 
 

Wir setzen uns für den bestmöglichen Schutz unserer Kinder ein und werden keine Formen 
von Gewalt vornehmen, dulden oder zulassen. Dazu zählen verbale, physische, seelische, 
psychische, sexuelle oder sexualisierte Gewalt. Ebenso beinhaltet dies Machtmissbrauch und 
die Ausnutzung von Abhängigkeiten. 
 
Wir gehen wertschätzend und respektvoll miteinander um. Diskriminierendes, gewalttätiges 
und sexistisches Verhalten unterlassen wir und beziehen aktiv Stellung dagegen.  
 
Beobachtungen, welche die Vermutung auf ein Fehlverhalten von Mitarbeiter/innen nahelegt, 
teilen wir unverzüglich der Einrichtungsleitung oder dem Träger mit. Dies kann mündlich oder 
schriftlich erfolgen. 
 
Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Kinder und arbeiten mit den Eltern oder Sorge-
berechtigten zusammen. 
 
Wir achten bei der täglichen Arbeit auf die Gestaltung von Nähe und Distanz, von Macht und 
Abhängigkeit und von Grenzen. Das richtige Maß an Nähe und Distanz zu entwickeln ist ein 
fortwährender Prozess. Wir achten auch auf unsere eigenen Grenzen. 
 

Wir handeln transparent, nachvollziehbar und nach fachlichen Standards. 
 
Körperkontakte zwischen den Mitarbeiter/innen und den Kindern sind wesentlich und unver-
zichtbar. Jedoch sind hierbei die individuellen Grenzen und die persönliche Intimsphäre der 
Kinder zu achten. 
 

Wir respektieren das Recht des Kindes, nein zu sagen. 
 
Wir beobachten jedes Kind und hören sensibel zu. Hat ein Kind Angst oder wirkt es verstört, 
ermutigen wir es, uns zu erzählen was es beschäftigt, ob es sich verletzt hat oder bedroht fühlt. 
Sollten wir dabei Kenntnis von grenzverletzenden oder gefährdenden Sachverhalten erlangen, 
handeln wir gemäß den Abläufen dieses Schutzkonzeptes. 
 
Wir achten auf die Einhaltung von klaren Regeln und Grenzen, über die wir mit den Kindern 
sprechen. Wir sorgen dafür, dass nichts gegen den Willen der Kinder geschieht, und greifen 
ein, wenn es zu grenzverletzendem Verhalten unter den Kindern kommt. 
 
Fehlverhalten und befremdliche Verhaltensweisen im Team, deren Hintergrund und Sinn wir 
nicht kennen, sprechen wir offen bei Kolleginnen und Kollegen, im Team, der Leitung oder 
dem Träger an. Konflikte werden gemeinsam mit dem Ziel bearbeitet, diese konstruktiv zu 
lösen. 

Das Wohl der uns anvertrauten Kinder ist uns wichtig. Nicht alle Auffälligkeiten und Probleme, 
die unsere Erzieher/innen bei Kindern wahrnehmen, sind ein Hinweis darauf, dass sie gefährdet 
sind. Manchmal besteht dennoch ein Hilfebedarf für Kind und Eltern. Unser Anliegen ist deshalb 
in erster Linie, mit Eltern eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu gestalten und sie frühzeitig 
auf geeignete Hilfen aufmerksam zu machen. So können wir gewährleisten, dass alles getan 
wird, die Lern- und Entwicklungsprozesse der uns anvertrauten Kinder zu fördern und Familien 
die notwendige Unterstützung zu- kommen zu lassen. 
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8. Präventive Maßnahmen zur Kindeswohlgefährdung 
 

Die Kita hat einen Schutzauftrag, der maßgeblich auf Prävention fußt. Gewalt ist immer und über-
all möglich, deshalb müssen sowohl Kinder als auch Fachkräfte gestärkt werden um in Situatio-
nen, welche eine hohe Resilienz erfordern (Überforderung, Stress, sehr hoher Lärmpegel, Über-
gangssituationen) positiv zu handeln. Mit dem Ziel, unsere Kinder und das pädagogische Perso-
nal stark zu machen, lassen sich unter anderem verschiedene Punkte zur Prävention benennen. 
Damit wir unserem Schutz- und Präventionsauftrag gerecht werden, ist die Schulung unserer Mit-
arbeiter, sowie die regelmäßige Reflexion und Auseinandersetzung mit der Thematik unbedingt 
nötig.  
 

 

9. Prävention durch Reflexion 
 
Einmal in Jahr wird im Rahmen einer zweistündigen Teambesprechung das Schutzkonzept der 
Kita evaluiert und bei Bedarf überarbeitet. Mit Hilfe eines Reflexionsbogens und fachlicher Litera-
tur werden Struktur- und Rahmenbedingungen, sowie Verhaltensregeln und Gefahrenanalysen 
neu überarbeitet, aktualisiert und festgehalten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Notfallpläne und Anlaufstellen 
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